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Accis - und Zoll - Ordnungen ,
als

B e y l a g e
zu Nro. 6.

des Großherzogl . Badischen Anzeige - Blakts
für den See , Donau , Wiesen - und Dreisam - Kreis . 1813.

( Der Privat -Consument , welcher ohne Borwissen des Accisers aus einem Keller kn den an »
dern bereits veraccisten Wein verbringt , ist einer Geldbuße unterworfen .)

K. D . Nr . 281 . Auf die Anfrage , wie jener zu bestrafen fey , der am nämlichen Ort
»ween Keller hat , und ohne Vorwissen des Accisers Wein aus einem Keller in den andern
bringen läßt , wurde durch hohen Finanzministerial .Erlaß Sremrdrpartemrnt unterm Lyten
Dezember v. I . Nr . 573 ° - anher rescribirt :

„ Wenn ein Privat - Consument auS einem Keller in den andern beretts veracciste Weine
„ verbringt ; so ist eigentlich keine Defraudation vorhanden ; die Strafe trifft die Der .
Hsäumniß einer gesetzlichen Formalität . Da dieselbe in dem Gesetze nicht namentlich
Hausgedrückt ist ; so findet nur eine unbeträchtliche Geldbuße statt , die dem Ermessen
,cheö Richters überlassen bleibt , im Wiederholungsfälle aber zu verschärfen ist. "

Welches zum Benehmen bekannt gemacht wird .
Frrydnrg den 8. Jänner 1813 .

Großherzoglich Badisches Direktorium des Dreisamkreifes .
von Roggen dach . vät . GLllman «.

(Das große Schlachtvieh , welches von Partikularen geschlachtet wird , muß immer kn da»
Schlachthaus gebracht werden .)

K. D . Nr . 282 . Auf die Anfrage über den § . 67 . der Accisordnung , nach welchem
« He « nach dem Gewicht zu veraccisende Vieh , welche» Partikularen zum Hausgebrauch
schlachten lassen , im öffentlichen Schlachthaus geschlachtet werden soll , ob , und wie nämlich
diejenigen zu bestrafen seyen , welche solches unterlassen , jedoch den Accis entrichtet haben ,wurde durch hohen Finanzministerial . Erlaß Steuerdepartement vom 2yten Dezember v. I .Nr 57ZY. anher rescribirt , daß «ine Strafe zwar nicht statt fiude , daß aber das große
Schlachtvieh , welche» von Partikularen geschlachtet wird , als Ochsen , Farren , Rinder ,



“ ( ^ )
Kühe , immer in das Schlachthaus gebracht « erden müsse , Schweine aber in dem HauS
geschlachtet werden können , nach dem Gewicht aber abzuschätzen , und so zu veraccisey
seyen .

Welches zur Kenntniß gebracht wird .
Ireyburg den 8. Jänner 1813 .

Großherzoglich Badisches Direktorium des Dreisamkrekses .
von Roggeubach . vät . Güllmann .
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